
Gebührensatzung  
zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Moers  

(Abfallgebührensatzung) 
vom 16.12.2010 

 
In der Fassung der 1. Änderungssatzung  

vom 12.12.2011 
 

 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24.05.2011 (GV.NRW.S.271) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.NRW.S.712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 30.06.2009 (GV.NRW.S.394) und der §§ 2 und 5 der Satzung der Stadt Moers über das Kommunalunter-
nehmen „ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts“, vom 19.10.2011 hat der Verwal-
tungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, in seiner Sitzung am 12.12.2011 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Für die Benutzung der durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) betrie-
benen Abfallentsorgung in der Stadt Moers und die Inanspruchnahme sonstiger abfallwirtschaftlicher Maßnahmen 
werden öffentlich-rechtliche Gebühren erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner und Zeitraum der Gebührenpflicht 

 
(1) Gebührenschuldner/innen sind die Eigentümer/innen der an die Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstü-

cke, Erbbauberechtigte, Wohnungs- und Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, 
Nießbraucher/innen und sonstige zur Nutzung des Grundstücks dingliche Berechtigte. 

 Mehrere Gebührenpflichtige oder Gemeinschaften haften als Gesamtschuldner/innen. 
 Die Gebühren für die zu einer Abfallgemeinschaft zusammen geschlossenen Grundstücke desselben Grund-

stückseigentümers gem. § 11 Abs. 2 der Abfallentsorgungssatzung werden zusammen veranlagt.  
 
(2) Die Gebührenpflicht beginnt nach Ablauf des Monats, in dem das Grundstück an die Abfallentsorgung ange-

schlossen wird; sie endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss entfällt. Ist der Anschlusszeitraum 
kürzer als ein Monat, wird die Gebühr für einen Kalendermonat erhoben. 

 
(3) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der/die neue Eigentümer/in vom Beginn des Monats an gebührenpflich-

tig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Einen 
Eigentumswechsel hat der/die bisherige Gebührenpflichtige der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR un-
verzüglich nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen. 

 
§ 3 

Gebührenberechnung 
 
(1) Die Gebühren werden nach Art, Größe, Anzahl und Häufigkeit der Leerung der dem Grundstück zugeordne-

ten Abfallbehälter berechnet.  
 
(2) a) Die Gebühr beträgt im Jahr für einen Restabfallbehälter 
 
  von 60 Liter Volumen  172,80 € 
  von 80 Liter Volumen  213,60 € 
  von 120 Liter Volumen   291,60 € 
  von 240 Liter Volumen  511,20 € 
 
  einschließlich 12 Leerungen im Jahr. 
  Bei weniger als 12 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
  Bei Abmeldung eines Behälters in der laufenden Abrechnungsperiode (z.B. beantragter Behältertausch) 

wird die Anzahl der in den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebührenpflichtigen Monate umge-
rechnet. 

 
 b) Die Gebühr beträgt im Jahr für einen Restabfallbehälter für Eigenkompostierer gem. § 20 Abs. 1 der Ab-

fallsatzung 
 
  von 60 Liter Volumen   162,00 € 
  von 80 Liter Volumen  196,80 € 
  von 120 Liter Volumen   266,40 € 
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  von 240 Liter Volumen   470,40 € 
 
  einschließlich 10 Leerungen im Jahr. 
 
  Bei weniger als 10 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
  Bei Abmeldung eines Behälters in der laufenden Abrechnungsperiode (z.B. beantragter Behältertausch) 

sowie bei  Änderung der Voraussetzungen zur Anerkennung als Eigenkompostierer, wird die Anzahl der in 
den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebührenpflichtigen Monate umgerechnet. 

 
 c) Die Gebühr beträgt im Jahr für einen Restabfallbehälter für Nutzer der Biotonne 
 
  von 60 Liter Volumen  139,20 € 
  von 80 Liter Volumen  169,20 € 
  von 120 Liter Volumen   226,80 € 
  von 240 Liter Volumen   397,20 € 
 
  einschließlich 10 Leerungen im Jahr. 
 
  Bei weniger als 10 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
  Bei Abmeldung eines Restabfallbehälters (z.B. beantragter Behältertausch) oder der Biotonne in der lau-

fenden Abrechnungsperiode wird die Anzahl der in den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebüh-
renpflichtigen Monate umgerechnet. 

  
 d) Für jede über die in der Jahresgebühr jeweils enthaltenen Leerungen hinausgehende weitere Leerung 

beträgt die Gebühr bei einem Restabfallbehälter 
 
  von 60 Liter Volumen 4,70 € 
  von 80 Liter Volumen 6,10 € 
  von 120 Liter Volumen 8,70 € 
  von 240 Liter Volumen 15,90 € 
 
 e) Die Gebühr beträgt im Jahr für eine Biotonne 
 
  von 120 Liter Volumen   33,60 € 
  von 240 Liter Volumen  64,80 € 
 
  einschließlich 26 Leerungen 
 
  Bei weniger als 26 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
  Bei Abmeldung eines Restabfallbehälters (z.B. beantragter Behältertausch) oder der Biotonne in der lau-

fenden Abrechnungsperiode wird die Anzahl der in den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebüh-
renpflichtigen Monate umgerechnet. 

 
 f) Die Gebühr beträgt im Jahr für einen Restabfallbehälter 
 
  von  770 Liter Volumen 2.279,40 € 
  von  1.100 Liter Volumen 3.225,00 € 
   
  einschließlich 26 Leerungen im Jahr 
  
  Bei weniger als 26 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
  Bei Abmeldung eines Restabfallbehälters (z.B. beantragter Behältertausch) oder der Biotonne in der lau-

fenden Abrechnungsperiode wird die Anzahl der in den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebüh-
renpflichtigen Monate umgerechnet. 

  
 (3) a) Die Gebühr beträgt im Jahr bei wöchentlicher Leerung für einen Restabfallbehälter  
 
  von 60 Liter Volumen  426,90 € 
  von 80 Liter Volumen  523,70 € 
  von 120 Liter Volumen   709,70 € 
  von 240 Liter Volumen   1.213,30 € 
  von       770 Liter Volumen  4.624,90 € 
  von 1.100 Liter Volumen 6.516,10 € 
  von 2.500 Liter Volumen 10.075,20 € 
  von 5.000 Liter Volumen 19.316,40 € 
 
  einschließlich 52 Leerungen im Jahr 
 
  Bei weniger als 52 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
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  Bei Abmeldung eines Restabfallbehälters (z.B. beantragter Behältertausch) oder der Biotonne in der lau-
fenden Abrechnungsperiode wird die Anzahl der in den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebüh-
renpflichtigen Monate umgerechnet. 

  
 b) Die Gebühr beträgt im Jahr bei wöchentlich zweimaliger Leerung für einen Restabfallbehälter 
 
  von 2.500 Liter Volumen  20.150,40 € 
  von 5.000 Liter Volumen  38.632,80 € 
 
  einschließlich 104 Leerungen im Jahr 
 
  Bei weniger als 104 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
  Bei Abmeldung eines Restabfallbehälters (z.B. beantragter Behältertausch) oder der Biotonne in der lau-

fenden Abrechnungsperiode wird die Anzahl der in den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebüh-
renpflichtigen Monate umgerechnet. 

  
(4)  a)  Die Gebühr beträgt im Jahr bei wöchentlicher Leerung für Großabfallbehälter mit Schleusensystem  
 
  Oberflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen                       13.605,20 €  
  Halbunterflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen               14.115,20 € 
  Unterflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen                      15.595,20 € 
  Unterflurcontainer mit Schleusensystem von 5,0 m³ Volumen                      25.476,40 € 
 
  einschließlich 52 Leerungen im Jahr 
  Bei weniger als 52 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
  Bei Abmeldung eines Großbehälters mit Schleusensystem in der laufenden Abrechnungsperiode wird die 

Anzahl der in den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebührenpflichtigen Monate umgerechnet. 
 
  b) Die Gebühr beträgt im Jahr bei 14tägiger Leerung für Großabfallbehälter mit Schleusensystem 
 
  Oberflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen                         8.567,60 €  
  Halbunterflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen                 9.077,60 € 
  Unterflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen                      10.557,60 € 
  Unterflurcontainer mit Schleusensystem von 5,0 m³ Volumen                      15.818,20 € 
 
  einschließlich 26 Leerungen im Jahr 
  Bei weniger als 26 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
  Bei Abmeldung eines Großbehälters mit Schleusensystem in der laufenden Abrechnungsperiode wird die 

Anzahl der in den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebührenpflichtigen Monate umgerechnet. 
 
 c)  Für jede über die in der Jahresgebühr jeweils enthaltenen Leerungen hinausgehende weitere Leerung 

beträgt die Gebühr bei einem Großabfallbehälter mit Schleusensystem 
 
  von 2,5 m³ Volumen                                                                                           209,90 € 
  von 5,0 m³ Volumen                                                                                           402,40 € 
 
 
 (5)  Ändern sich Art, Größe, Anzahl oder Häufigkeit der Leerungen der Abfallbehälter, sind die neuen Gebühren 

vom Beginn des Monats an zu berechnen, der auf die Änderung folgt. 
 
 

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren 

 
(1) Die Gebühren werden - mit Ausnahme der Gebühren nach § 3 Abs. 2 Buchstabe d – für ein Kalenderjahr 

oder, wenn die Gebührenpflicht erst während des Kalenderjahres beginnt, für den Rest des Kalenderjahres 
durch Gebührenbescheid festgesetzt. 

 
(2) Die Gebühr ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu zahlen; gibt der Ge-

bührenbescheid andere Fälligkeitstermine an, so gelten diese. Bis zur Erteilung eines neuen Bescheides sind 
die Gebühren über das Jahr hinaus zu den im Gebührenbescheid genannten Fälligkeitsterminen weiter zu 
entrichten.  

 
(3) Auf Antrag können die Gebühren abweichend von Absatz 2 am 1. Juli in einem Betrag entrichtet werden. Der 

Antrag muss spätestes am 30. September des vorhergehenden Jahres gestellt werden. 
 
(4) Die Gebühren für die weiteren Leerungen nach § 3 Abs. 2 Buchstabe d werden nach Ablauf des Kalenderjah-

res durch einen gesonderten Gebührenbescheid erhoben. Der Bescheid kann mit dem Gebührenbescheid 
über Abfallgebühren für die folgende Abrechnungsperiode verbunden werden. 
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(5) Bei Änderungen der Behälterzuteilungen im laufenden Jahr werden die vorläufigen Festsetzungen entspre-

chend dem neuen Behälterbestand angepasst. 
 
(6) Bei Nachforderungen aufgrund von Änderungen des Behälterbestandes sowie aufgrund der Abrechnung von 

Zusatzleerungen oder bei Tarifänderungen im laufenden Kalenderjahr steht es im Ermessen der ENNI Stadt & 
Service Niederrhein AöR, diese Nachforderungen zum nächsten Hauptfälligkeitstermin oder mit Bescheid 
über die endgültige Gebührenfestsetzung nachträglich zu erheben. 

 
(7) Bei vorübergehenden Einschränkungen, Verspätungen oder Unterbrechungen der Abfallentsorgung durch 

Betriebsstörungen, betriebsnotwendige Arbeiten, behördliche Verfügungen, Streiks, höhere Gewalt oder Ver-
legung der Abfuhrzeitpunkte hat der Gebührenpflichtige keinen Anspruch auf Gebührenermäßigung oder 
Schadenersatz. 

 
§ 5 

Gebühren für Abfallsäcke 
 
Es wird eine Gebühr in Höhe von 5,20 € je Restabfallsack und 2,60 € je Inkontinenzabfallsack für die Gestellung, 
Abfuhr und Entsorgung erhoben. Die Gebühr ist bei Erwerb der Inkontinenzabfallsäcke im voraus bar zu entrich-
ten. 

 
§ 6 

Gebühren für Grünschnittannahme am Kreislaufwirtschaftshof 
 
Für die Annahme von weichem Grünschnitt (z.B. Laub, Rasen, Blumen, Baumnadeln, Wild- u. Unkräuter, Was-
serpflanzen, Algen u.ä.) am Kreislaufwirtschaftshof wird eine Gebühr in Höhe von 3,00 € je Anlieferung (max. 
Kombikofferraumvolumen) erhoben. Die Gebühr ist in bar bei der Anlieferung am Kreislaufwirtschaftshof zu ent-
richten.  
  

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung vom 15.12.2008 au-
ßer Kraft. 
Die Änderungssatzung tritt zum 01.01.2012 in Kraft. 
 
 


